
 

G E M E I N D E  R O H R B A C H  

 

Information zur Verarbeitung Ihrer Daten     
Meldewesen (Art. 13 und 14 DSGVO) 
         
 
1. Bezeichnung der Verarbeitungstätigkeit 
Diese Datenschutzhinweise ergehen im Zusammenhang mit den Tätigkeiten des Melde- und Passam-
tes der Gemeinde Rohrbach a. d. Ilm. 

 
2. Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen 
Verantwortlich für die Verarbeitung der Daten ist: 
Gemeinde Rohrbach 
Hofmarkstraße 2 
85296 Rohrbach 
E-Mail: gemeinde@rohrbach-ilm.de 
 

3. Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten 
Den Datenschutzbeauftragten der Gemeinde Rohrbach erreichen Sie unter: 
KommunalBIT AöR 
Kaiserstr. 30 
90763 Fürth 
Email: datenschutz@kommunalbit.de  
Tel: 0911/ 21 777 0 
 

4. Zweck und Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung 
Die Meldebehörde hat nach § 2 Absatz 1 BMG personenbezogene Daten über die in ihrem Zuständig-
keitsbereich wohnhaften Personen (Einwohner) zu registrieren, um deren Identität und Wohnungen 
feststellen und nachweisen zu können. Die in den Melderegistern gespeicherten personenbezogenen 
Daten werden von der Meldebehörde genutzt, um nach Maßgabe der Vorschriften über Melderegis-
terauskünfte (§§ 44 ff. BMG) und Datenübermittlungen (§§ 33 ff. BMG) den berechtigten Informati-
onsbedürfnissen sowohl nicht-öffentlicher Stellen und Privatpersonen als auch öffentlicher Stellen 
Rechnung zu tragen sowie bei der Durchführung von Aufgaben anderer öffentlicher Stellen mitzuwir-
ken (§ 2 Absatz 3 BMG). Zu bestimmten Anlässen erfolgen regelmäßige Datenübermittlungen (§§ 36, 
43 BMG; 1. und 2. Bundesmeldedatenübermittlungsverordnung) an andere öffentliche Stellen sowie 
nach § 42 BMG an öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaften. Darüberhinausgehende, auch regel-
mäßige Datenübermittlungen erfolgen aufgrund der Bestimmung durch Bundes- oder Landesrecht, in 
dem die jeweiligen zugrundeliegenden Anlässe und Zwecke der Datenübermittlung, die Datenempfän-
ger und die zu übermittelnden Daten benannt werden. 

 
5. Empfänger oder Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten 
Mitarbeiter des Meldeamtes der Gemeinde Rohrbach a. d. Ilm 
Ihre personenbezogenen Daten werden weitergegeben an: 
 

a) Die Meldebehörde darf an andere öffentliche Stellen im Inland (siehe § 2 Bundesdatenschutz-
gesetz), öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaften und den Suchdienst des Deutschen Roten 
Kreuzes aus dem Melderegister Daten übermitteln, oder Daten innerhalb der Verwaltungsein-
heit (Verwaltungsgemeinschaft) weitergeben, soweit dies zur Erfüllung ihrer eigenen oder in 
der Zuständigkeit des Empfängers liegenden Aufgaben erforderlich ist. 

b) Privatpersonen und nicht-öffentliche Stellen erhalten auf Antrag eine gebührenpflichtige Aus-
kunft über einzelne personenbezogene Daten unter der Voraussetzung, dass die betroffene 
Person von der Meldebehörde aufgrund der Angaben des Antragstellers eindeutig identifiziert 
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werden kann. Über eine Vielzahl nicht namentlich bezeichneter Personen kann Privatpersonen 
und nicht-öffentlichen Stellen auf Antrag Auskunft über die Zugehörigkeit zu einer Gruppe (z.B. 
ein bestimmter Geburtsjahrgang) und über bestimmte personenbezogene Daten erteilt wer-
den, wenn ein öffentliches Interesse festgestellt werden kann. 
Ausländische Stellen außerhalb der Europäischen Union werden nicht-öffentlichen Stellen 
gleichgesetzt. 

c) Parteien, Wählergruppen und andere Träger von Wahlvorschlägen können im Zusammenhang 
mit Wahlen und Abstimmungen auf staatlicher und kommunaler Ebene Meldedaten erhalten. 

d) Mandatsträger, Presse und Rundfunk dürfen bei Alters- und Ehejubiläen die mit diesem be-
sonderen Zweck in unmittelbarem Zusammenhang stehenden Daten erhalten. 

e) Adressbuchverlage dürfen zum Zwecke der Veröffentlichung in gedruckten Adressbüchern le-
diglich einzelne abschließend aufgezählte Daten aller volljährigen Einwohner von der Melde-
behörde erhalten. 

f) Der Wohnungseigentümer/ Wohnungsgeber hat einen Anspruch auf Auskunft über die in sei-
ner Wohnung gemeldeten Einwohner, soweit er ein rechtliches Interesse glaubhaft macht. Er 
kann sich darüber hinaus durch Rückfrage bei der Meldebehörde davon überzeugen, dass sich 
die Person, deren Einzug er bestätigt hat, bei der Meldebehörde angemeldet hat. 

g) An öffentliche Stellen in anderen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union und des Europäi-
schen Wirtschaftsraums (EWR) sowie an Organe und Einrichtungen der Europäischen Union 
oder der Europäischen Atomgemeinschaft ist eine Datenübermittlung im Rahmen von Tätig-
keiten, die ganz oder teilweise in den Anwendungsbereich des Rechts der Europäischen Union 
fallen, zulässig, soweit dies zur Erfüllung der in der Zuständigkeit der Meldebehörde oder in 
der Zuständigkeit des Empfängers liegenden öffentlichen Aufgaben erforderlich ist. Vorausset-
zung für die Übermittlung innerhalb des EWR (Europäischen Wirtschaftsraumes) ist, dass die 
EWR-Staaten den Inhalt der Datenschutz-Grundverordnung übernehmen. 

 
6. Dauer der Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten  
Nach dem Wegzug oder Tod des Einwohners hat die Meldebehörde alle Daten, die nicht der Feststel-
lung der Identität und dem Nachweis der Wohnung dienen sowie nicht für Wahl- und Lohnsteuerzwe-
cke oder zur Durchführung von staatsangehörigkeitsrechtlichen Verfahren erforderlich sind, unverzüg-
lich zu löschen. Nach Ablauf von fünf Jahren seit Wegzug oder Tod des Einwohners werden die zur 
Erfüllung der Aufgaben der Meldebehörden gespeicherten Daten für die Dauer von 50 Jahren aufbe-
wahrt und durch technische und organisatorische Maßnahmen gesichert. Während dieser Zeit dürfen 
die Daten mit Ausnahme des Familiennamens und der Vornamen sowie früheren Namen, des Geburts-
datums, des Geburtsortes sowie bei Geburt im Ausland auch des Staates, der derzeitigen und früheren 
Anschriften, des Auszugsdatums sowie des Sterbedatums, des Sterbeortes sowie bei Versterben im 
Ausland auch des Staates nicht mehr verarbeitet werden. Für die in § 13 Abs. 2 Satz 3 BMG bestimmten 
Fälle gilt das Verbot der Verarbeitung nicht. Für bestimmte Daten gelten nach § 14 Absatz 2 BMG kür-
zere Löschungsfristen. 

 
7. Betroffenenrechte 
Nach der Datenschutz-Grundverordnung stehen Ihnen folgende Rechte zu: 
 

• Werden Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet, so haben Sie das Recht Auskunft über die 
zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu erhalten (Art. 15 DSGVO). 

• Sollten unrichtige personenbezogene Daten verarbeitet werden, steht Ihnen ein Recht auf Be-
richtigung zu. (Art. 16 DSGVO). 

• Liegen die gesetzlichen Voraussetzungen vor, so können Sie die Löschung oder Einschränkung 
der Verarbeitung verlangen sowie Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegen (Art. 17, 18 
und 21 DSGVO). 

• Wenn Sie in die Datenverarbeitung eingewilligt haben oder ein Vertrag zur Datenverarbeitung 
besteht und die Datenverarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren durchgeführt wird, 
steht Ihnen gegebenenfalls ein Recht auf Datenübertragbarkeit zu (Art. 20 DSGVO). 

 



Sollten Sie von Ihren oben genannten Rechten Gebrauch machen, prüft die öffentliche Stelle, ob die 
gesetzlichen Voraussetzungen hierfür erfüllt sind. Mit Beschwerden können Sie sich auch an den Bay-
erischen Landesbeauftragten für den Datenschutz wenden.  
 

Der Bayerische Landesbeauftragte für Datenschutz 
Postfach 22 12 19, 80502 München (Postanschrift) 
Wagmüllerstr. 18, 80538 München (Hausanschrift) 

Tel: 089/212672-0 
Fax: 089/21672-50 

Email: poststelle@datenschutz-bayern.de 
Internet: www.datenschutz-bayern.de 

 

8. Bereitstellung der Daten 
Sie sind dazu verpflichtet, Ihre Daten anzugeben. Diese Verpflichtung ergibt sich aus dem BMG. Die 
Gemeinde Rohrbach a. d. Ilm benötigt Ihre Daten, um die Aufgaben des Meldewesens ordnungsgemäß 
erfüllen zu können. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allgemeine Informationen über die Verarbeitung Ihrer Daten und Ihre Rechte bei der Verarbeitung 
Ihrer Daten können Sie im Internet unter https://www.rohrbach-ilm.de/ds-informationsblatt/ abru-
fen. 
Weitere Informationen erhalten Sie auf Wunsch von Ihrem zuständigen Sachbearbeiter. 
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